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werdenden Entscheidungen an Stelle der Wasserämter treffen. In gleicher Weise sollen die Geschäfte des Landes-
wasseramtes bis zu seiner Errichtung vom Gonverneur wahrgenommen werden.

IX.

. Als Strafbestimmungen sind in den Entwurf § 16 zunächst die gleichen Vorschriften über vorsätz-
liche und fahrlässige Verunreinigung der Wasserläufe aufgenommen, wie sie der Südwestafrikanische Entwurf
vorsieht. Außerdem werden aber alle vorsätzlichen und fahrlässigen Zuwiderhandlungen gegen solche polizeilichen
Anordnungen unter Strafe gestellt, die zum Schutze von Leben, Gesundheit und Eigentum ergehen.

4 Auf Verfehlungen der Eingeborenen finden nach dem Entwurf die Bestimmungen der Reichskanzler-
verfügung vom 22. April 1896 Anwendung.

X.

Bei den ÜUbergangsbestimmungen war zu prüfen, inwieweit die bestehenden Verhältnisie anerkannt
werden sollten. Mit Rücksicht darauf, daß tatsächlich manche Mißstände in der gegenwärtig geübten Wasser-
hutzung bestehen, wird eine Nachprüfung vieler Einrichtungen und geübter Nutzungen durch die Wasserämter
erforderlich werden. Um jedoch zu endgültigen Zuständen zu gelangen, erscheint die Setzung einer Frist geboten,
nach deren Ablauf der unangefochten gebliebene Zustand als Pachemi# anerkannt werden muß. Bis zum

Ablauf eines Jahres nach Inkrafttreten dieser Verordnung können nach § 17 des Entwurfes sowohl die zu-
ständige Wasserpolizeibehörde als auch die durch die Benutzung bestehender Anlagen Betroffenen beim Wasseramt
eine Feststellung über das Nutzungsrecht des Besitzers der fraglichen Anlage verlangen. Bei dieser Feststellung
wird das Wasseramr die Grundsätze dieser Verordnung zur Anwendung bringen.

In § 18 ist für das Bergrecht ein Vorbehalt gemacht und dem Gonverneur die Befugnis zum Erlaß

der erforderlichen Ausführungsbestimmungen eingeräumt, die sich auch auf die Einführung und Anlegung von
Wasserbüchern beziehen können. In einigen Bezirken wird die Einführung von Wasserbüchern schon jetzt
zweckmäßig sein.

Die Vorschriften, die der Gouverneur auf Grund der Wasserrechts-Berordnung erlassen kann, werden
bisweilen lokale Besonderheiten von geringer Bedeutung für die Allgemeinheit betreffen und daher zweckmäßig
von dem Leiter des in Frage kommenden Bezirks erlassen. Nach § 19 des Entwurfs kann dies mit Zustimmung

es Gouverneurs geschehen.

Der Schlußparagraph 20 bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Wasserrechts-Verordnung.

Nachrichten aus den deutschen Schutzgebieten.
(Abdruck der Nachrichten vollständig oder teilweise nur mlt Quellenangabe gestattel.)
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-um 16,9 v. H. Infolgedessen haben allerdings
die Einnahmen um 179269 J/, das sind 4,1 v. H.
gegen das Vorjahr abgenommen; da es aber ge-

Von der Tangansikabahn.")

Nach einer Kabelmeldung aus Daressalam

ist die Endstrecke der Bahn Malagarassi—

Kigoma am 1. Juli abgenommen und der Ost-

afrikanischen Eisenbahngesellschaft übergeben wor-

den. In deren Händen liegt nunmehr der Be-

trieb der gesamten Bahnlinie bis zum See.

dle Tangansikabahn im Kalendersahr 1913.

Das abgelaufene Kalenderjahr 1913 war für
den Betrieb der Tanganjika-Bahn nicht un-

günstig, wenn auch der Baugutverkehr infolge

der fortschreitenden Vollendung des Bahnbaues
eine starke Abnahme gegen das Vorjahr zeigte:
in Tonnen um 31,8 v. H., in Tonnenkilometern

*) Vgl. „D. Kol. Bl.“ 1914, Nr. 7, S. 290.

lang, die Betriebsleistungen: Zugkilometer und
Wagenachskilometer, und dementsprechend auch
die Betriebsausgaben trotz der Steigerung der
Betriebslänge, um 244 125 2 —= 8,55v. H. ein-

zuschränken, so ergibt sich bei dem Betriebsüber-
schuß noch eine Steigerung gegen das Vorjahr
um 64 496 J, das sind 4,25 v.H. Die Ein-

nahmen aus dem Bangutverkehr sind gegen das
Vorjahr um 357 676 = 15,6 v. H. zurück-

geblieben, aber die aus dem öffentlichen Güter-

verkehr zeigen die erfreuliche Steigerung um
139551 = 10v.H., was auf eine befriedigende

Weiterentwicklung schließen läßt. Die Einnahmen
aus dem Personen= und. dem Tierverkehr sind nur

unwesentlich gesteigert. Die nachstehende Zu-
sammenstellung enthält die Verkehrs= und Ein-

nahmeergebnisse im einzelnen.
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Mittlere Betriebslänge unterschied gegen das
— p — Vorjahr.. . Kalenderjahr

Tanganjika-Bahn Daressalam—Tabora — — —

gan) 1912 1913 im ganzen * v. H.

700 zhm.I 848 km — 79 K 103

Einnahmen“aus: in M
Personenverkehr 515 684 516 252 — 56t — 0.11
Güterverkehr 1 392 092 1 531 643 —– 139 551 + 10

davon Tierverkehr 64 705 64 883 – 1718 —

Baugutverkehr 2289834 1932 158 — 357676 —15.6

sonstigen Quellen 178 127 216 055 — 37928 — 21.3

Gesamteinnahmen 4 375 737 4 196 108 — 179 629 — 4.1

Betriebsausgabe .. 2860 0 2616 183 — 214 125 —8.55
Betriebsziffer v. H. 5.5 2,8 — *—* —

Betriebsüberschuß .. 1515 1 579 925 — 64 496 — 4.25

BefördertPersonen 106 605 116 094 — 9489 I — 8.9
Personenkilometer . 22378 742 22 384 221 2 10 479 — 0.047

Durchschnittsfahrt für diee verson km 209.8 192.0.90— 16,9 —
onnen . .. 84 275 68 714 — 15 561 —18.5

davon Baugut . 65 013 44 283 — 20 730 P—31,3

Tonnenkilometer . . 45 240 822 41216 131 — 40246991 —8,9

davon Baugut 8767 293 32 186 515 — 6580 778 6.98

Durchschnittslauf für!die Tonne km 536,.8 599.8 + 63,0 —
Zualilometer 980 304 961 058 — 19216 —1.96
Züg 450 5 164 –—1 — —

1 Ingtilometer besorderie:
Tersonen . . 22,8 23,3 — 0.5 —
To ... 6.0 4290% W

w,#halene tostete .DAl 2,.92 2,72 — —
Gros Stück 4472 474 306t#rbeie · « - 8545 7200 — 1 345

Bemwieh;ometer 23 928.266 23 719 618 — 118613 00.717

Die Reisenden verteilten sich auf die einzelnen Nach der Küste wurden befördert 10 578

Klassen und deren Ertrag gestaltete sich wie folgt:

1913 Einnahme in Rup.

1. Klasse 3277 55 281
II. - 6346 60 653

1I117. 555 630 190 616

Arbeitertransporte 10 841 42 493

zusammen 116 094 349 043

Der Rückgang in der Arbeiterbeförderung
gegen das Vorjahr beruht auf der Einschränkung
in den Pflanzungsbetrieben, die infolge des Kaut-

schukpreissturzes eintrat. Von den befäörderten
Gütern waren

Stückant 5 344 (i. V. 5 292) t,

B#entabungen 19 087(= 13970).
Baugut 44 283 (= 65 013).

zusammen 68 714 (i. V. 84 257) t.

(7735) t. Diese Güter verteilen sich auf die

einzelnen Tarifklassen wie folgt:

I. Klasse 38,8 t, II. Klasse 343,5 t, III. Klasse
1419,1 t, IV. Klasse 1204,3 t, V. Klasse 4745,8#,

Ausnahmetarif für Landeserzeugnisse 2811,5 t,
Eilgut 15,2 t.

Dem Erneuerungsfonds wurden neben den

Erlösen aus Altmaterial und den Zinserträgen

816 639 M zugewiesen, und an das Schutzgebiet

konnten zur Verzinsung des Schutzgebietsdarlehens

für die fertiggestellte Strecke Norogoro —Tabora
834 317,73 (i. V. 716 936,38) abgeführt
werden.
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Uachwelsung der Brutto-Einnahmen bel den HRüsten -Sollftellen von Deutsch -Ostafriha

im (honat RKpril 1914.

Gegenübergestellt dem gleichen Monat des Vorijahres.

(Vgl. „D. Kol. Bl.“ 1914, Nr. 13, S. 614f.)

.....— -

Zölle für Salz- ebieltarten-Schiffahrts· Holzschlag-
Zollstelle inf verbrauchs- —-

Einfuhr Ausfuhr abgabe Stenwelsteurrtabgabe gebühren

4 Rup. H. Rup. H. Kup H.Rup.X H. Rup. H. J Rup.

Tanga 71854 7451 47957 46) 1918 87 — E o1 501 — —

Pangani 10 841|91 25| 17 126 84 720 5 — —

Bagamojo 4886 94 360 76 607 60 2 60 29— —H —

Daressalam 115 617 90.5 33B22 712 — 120 50 —-

Kslsva.. 561,5 559 11 661 — — 39 —-

Lmdi. 1630388 77216 40686—l— 27— ———

Summe in Rupien 225 19110525146 %%66G 22 S0 — —
Mar 300 255 21 33 5äz289 25 12758 569 4% — — —

Im Vorjahr 4346447742 31 872 86 14845 2545 20 4533 26 80

Zunahme 7., Abnahme 46222121 *1 665 892086|T2

— —.

Neben- Insgesamt Im Gegen Vorjahr
Zollstelle einnahmen Vorjahr mehr weniger

RNup. H. Rup. H. 4% IIpfl. FPf] 4 IPf.] f.
s

Tanga 441 531 105 472 21 128 279 231 m. 22807 o2
Pangani 54437 49 15 40065475 10 — —

Bagamojor 49 1 75 5936 65 7915 551 433 682
Daressalam 3 034 981144 559 55.519274607| S — 6416841

Hilwa- .. 1090’96 7441 25,5 992167 94066 S1 —-
Lindi 376/881 28848 911 27149 98381 — 8 801 02

Summe in Rupien. 55388 478260 478 78, 55 305 044o 50444

— Mark 7384 6255 305 04

Im Vorjahr “44691/648 74 T
Zunahme 1, Abnahme— 37 306|922 3 438 6 — — 83438| 86

Kamerun.

die Verkehrsergebnisse der Rameruner Mittelland-

bahn im Rechnungsjahr 1913.

Nachstehend veröffentlichen wir die vorläu-
figen Verkehrsergebnifse der Kameruner
Mittellandbahn im Rechnungsjahr 1913
(1. April 1913 bis 31. März 1914) nach den

dom Kaiserlichen Gouvernement berichteten Ziffern.
achdem im Januar 1913 der öffentliche Verkehr

auf der Strecke Duala —Edea aufgenommen
worden war, betrug die Betriebslänge zu Beginn
des Rechnungsjahres 1913 97 km. Im Oktober
1913 wurde die Strecke Edea bis Kilometer 130

und im Dezember 1913 die Strecke Kilometer

130 bis Bidjoka dem Verkehr übergeben, so
daß die Betriebslänge am Schlusse des Rech-

nungsjahres rund 150 km betrug. Wie die

abellen im einzelnen zeigen, ist die Verkehrs-

entwicklung als recht erfreulich zu bezeichnen.
Allerdings ist dabei zu beachten, daß der Bau-
gutverkehr in den Zahlen mit enthalten ist.

Übersicht über die wichtigsten beförderten

Landeserzeugnisse.

· » Palm-Palm-EbensMakasBongossis

Zeitabschnitt kerne früchte holz bo holz

t t t t t

I. Viertellahr346 8,8 — —

II. - 1478ä5— — — —

III. - 106,22 — 5,3 1,8 78,6

IV. - 494.0 40,0 11,1 2,1 189,6

Zusammen85,6 4000|20, B 3,9 268,2
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